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SchnellÖSChtriippS Von Major A. Riser, Bern

Die Uebungen der Luftschulzorganisationen
zeigen, dass Mittel und Wege gesucht werden
müssen, um allgemein die Einsatzzeiten der
Truppe herabzusetzen.

Es wurde festgestellt, dass bei entsprechenden
Witterungs- und Wegverhältnissen an vielen
Orten die Feuerwehrgeräte zu schwer und der
verfügbaren Leute zu wenige sind, um innert
nützlicher Zeit eine erfolgreiche Hilfe zu gewährleisten.
Man ging deshalb da und dort daran, leichte,
bewegliche Einheiten zu schaffen, welche für den

ersten Einsatz zur Verfügung stehen und mit
Fahrrad rasch an die Schadenstelle geworfen
werden können.

Wir bezeichnen diese Gruppen, welche in
grossen Ortschaften eine Verstärkung der automobilen

Geräte und in den andern Ortschaften an
deren Stelle die bewegliche Reserve bedeuten, als

Schnellöschtrupps.
Die automobilen Geräte, motorisierte Pikette

und Löschzüge, sind keine Schnellöschtrupps in
unserem Sinne. Alle automobilen Geräte sind nur
verwendbar, solange der notwendige Triebstoff
zur Verfügung steht und die Wegverhältnisse den
raschen Einsatz dieser verhältnismässig schweren,
zum Teil an die Strasse gebundenen Geräte
gestatten. Wir sprechen hier deshalb besser von
einem automobilen oder motorisierten Löschzug
und reservieren die Bezeichnung Schnellöschtrupp
für die Geräte, welche durch Fahrrad zur Schadenstelle

gebracht werden.
Die Schnellöschtrupps dienen vorab zur raschen

Bekämpfung von Mittelfeuern. Sie werden in
Fällen, wo rasche Hilfe ein Gebot der Notwendigkeit

ist, sofort eingesetzt und bleiben am Ort der
Schadenstelle, bis der Brand bewältigt ist oder sie
in der Bekämpfung durch andere Mannschaften
abgelöst werden. In beiden Fällen begeben sie sich

sofort nach Beendigung ihrer Aufgabe unverzüglich
zu ihrem Standort zurück und erstellen die

Bereitschaft.
In Ortschaften, wo automobile Geräte als Löschzug

zur Verfügung stehen, werden diese in der
Regel zurückbehalten, solange nicht eine Kata-
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Schnellöschtrupp der LO Zürich (Hvdrantengarnitur)
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